
Gerd-Gerdes-Pokal  
 

Wettkampfbestimmungen 
 

1. Der Wettbewerb um den Gerd-Gerdes-Pokal wird zu Ehren des Meisterwerfers Gerd Gerdes 
aus Utgast alljährlich unter den ostfriesischen Kreisverbänden als Klootschießer-Wettkampf  
ausgetragen. 
 

2. Jeder Kreisverband tritt mit einer Mannschaft an, die sich zusammensetzt aus je einem 
Werfer der folgenden Altersklassen: männliche Jugend D / C / B / A, Junioren, Männer I und 
Männer II.  
 

3. Es wird in Bahnen geworfen. 
 

4. Die Altersklassen werfen in folgender Reihenfolge: Jugend D – Junioren – Jugend C – 
Männer II - Jugend B – Jugend A – Männer I.  
 

5. Jeder Werfer absolviert drei Würfe, gewertet wird der Höchstwurf. Der Wettbewerb wird als 
direkter Wettkampf innerhalb der jeweiligen Altersklasse ausgetragen. Die Werfer 
absolvieren jeweils im Wechsel ihre Würfe.  
Beispiel:  
Männliche Jugend D: 1. Wurf ESE, 1. Wurf AUR, 1. Wurf NOR, 1. Wurf FRI, 1. Wurf 
WTM; es folgt jeweils der zweite Wurf in gleicher Reihenfolge und dann der dritte Wurf.  
Gewertet wird auf 10 cm aufgerundet.  
 

6. Wenn die Durchführung es erfordert, kann das Werfen von mehreren unmittelbar 
nebeneinander stehenden Flüchterbrettern durchgeführt werden.  
 

7. Die Wertung erfolgt in einer Punktewertung in jeder Altersklasse. Der siegreiche 
Kreisverband erhält 5 Punkte, der zweite vier Punkte usw.  
Ein Kreisverband, der in einer Altersklasse keinen Werfer am Start hat, erhält null Punkte. 
 

8. Die Reihenfolge ist in allen Altersklassen wie folgt festgelegt: Esens beginnt, die 
Reihenfolge der anderen Kreisverbände ist entsprechend der Vorjahresplazierung.  
 

9. Den Gerd-Gerdes-Pokal gewinnt der Kreisverband mit den meisten erreichten Punkten.  
 

10. Ein Doppelstart in mehreren Altersklassen ist nicht zulässig. Ein Start in einer höheren 
Altersklasse dagegen ist erlaubt (z. B. A-Jugendwerfer bei Junioren) 
 

11. Es gelten die Allgemeinen Wettkampfbestimmungen des FKV für das Klootschießen.  
 

12. Der Gerd-Gerdes-Pokal wird im Klootschießer-Zentrum in Utgast aufbewahrt.  
 

13. Eine Änderung der Wettkampfbestimmungen bedarf der Zustimmung des Kreisverbandes 
Esens sowie der Familie Gerdes.  

 
Utgast, 28.03.2011 
 
Kreisverband VIII Esens e.V. 


